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Artikel 1

Änderung von Wasserschutzgebietsverordnungen

Auf Grund von § 19 Absätze 1 und 2 des Wasserhaushalts-
gesetzes in der Fassung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3246),
zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1666, 1667), und
§ 27 des Hamburgischen Wassergesetzes in der Fassung vom
29. März 2005 (HmbGVBl. S. 97) wird verordnet:

§ 1

Änderung der Verordnung
über das Wasserschutzgebiet Baursberg

Die Verordnung über das Wasserschutzgebiet Baursberg
vom 13. Februar 1990 (HmbGVBl. S. 17), zuletzt geändert am
5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

1.1 In Absatz 2 wird die Textstelle „1, 4, 8,“ gestrichen.

1.2 In Absatz 3 Satz 1 wird die Textstelle „1:5000 (Blätter 1
bis 3)“ durch die Textstelle „1:6000“ ersetzt.

2. In § 2 Absatz 2 werden hinter dem Wort „kann“ die
Wörter „auf Antrag“ eingefügt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

3.1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. das Einleiten, Verregnen und Versickern von
Schmutzwasser und sonstigen wassergefährdenden
Stoffen sowie von radioaktiven Stoffen; dieses Verbot
gilt nicht für die Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln, soweit sie gemäß § 3 Absatz 2 der Pflanzen-
schutz- Anwendungsverordnung vom 10. November
1992 (BGBl. I S. 1887), zuletzt geändert am 23. Juli
2003 (BGBl. I S. 1533), in der jeweils geltenden Fas-
sung in Wasserschutzgebieten zulässig ist; gesam-
meltes Niederschlagswasser von Dachflächen, das
nicht vom Grundstück in das Regen- oder Mischwas-
sersiel eingeleitet werden kann, soll über die belebte
Bodenzone versickert oder in ein Oberflächengewäs-
ser eingeleitet werden; ist beides nicht möglich, muss
bei der Versickerung für je angefangene 100 m² der
Gebäudegrundfläche mindestens ein Versickerungs-
schacht benutzt werden; dies gilt nicht für Wohn-
grundstücke, sofern das anfallende Niederschlags-
wasser gemäß § 32 a des Hamburgischen Wasserge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung versickert
wird oder sofern das Niederschlagswasser auf dem
Grundstück verwendet wird und sich dadurch keine
Missstände ergeben;“.

3.2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. das Ablagern, Aufhalden oder Einbringen in den
Untergrund sowie das Lagern, Abfüllen, Herstellen,
Behandeln, Umschlagen und Verwenden radioak-
tiver oder wassergefährdender Stoffe; Nummer 1
zweiter Halbsatz gilt entsprechend; ausschließlich in
der weiteren Schutzzone zulässig sind das Lagern,
Abfüllen, Behandeln, Umschlagen und Verwenden
von wassergefährdenden Stoffen in haushalts-
üblichen Mengen sowie Anlagen zum Beheizen von
Gebäuden und baulichen Anlagen mit Heizöl (Heiz-

ölverbraucheranlagen) sowie Anlagen zum Lagern
und Abfüllen von Dieselkraftstoff für den landwirt-
schaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Betrieb,
wenn die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für
Errichtung und Betrieb, insbesondere nach der Anla-
genverordnung vom 19. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 71),
zuletzt geändert am 2. April 2002 (HmbGVBl. S. 31),
in der jeweils geltenden Fassung getroffen und einge-
halten werden;“.

3.3 In Nummer 3 wird folgender Halbsatz angefügt:

„dies gilt nicht für

a) Rohrleitungen, die Zubehör von Anlagen  zum Behei-
zen von Gebäuden und baulichen Anlagen mit Heizöl
(Heizölverbraucheranlagen) sowie Anlagen zum
Lagern und Abfüllen von Dieselkraftstoff für den
landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Be-
trieb sind und den erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen für Errichtung und Betrieb, insbesondere
nach den Vorschriften der Anlagenverordnung, ent-
sprechen und

b) Rohrleitungen, die gemäß § 7 der Pflanzenschutz-
mittelverordnung in der Fassung vom 9. März 2005
(BGBl. I S. 735) einer regelmäßigen Überprüfungs-
pflicht unterliegen;“.

3.4 In Nummer 4 werden hinter dem Wort „Betrieben“ die
Wörter „der gewerblichen Wirtschaft“ eingefügt.

3.5 In Nummer 7 werden hinter dem Wort „und“ die Wörter
„die Neuanlage von“ eingefügt.

3.6 In Nummer 9 werden hinter dem Wort „Katastrophen-
dienstes“ die Wörter „sowie zur Patientenversorgung
durch Krankenanstalten“ eingefügt.

3.7 Nummer 11 erhält folgende Fassung:

„11. das Lagern, Ablagern und Behandeln von Abfall
mit Ausnahme der Eigenkompostierung durch
private Haushalte;“.

3.8 In Nummer 13 wird hinter dem Wort „Wasserversor-
gung“ die Textstelle „oder für die Unterhaltung von
Gewässern, wenn sie nach den Vorschriften des Hambur-
gischen Wassergesetzes durch die zuständige Behörde
durchgeführt wird,“ eingefügt.

4. Die Anlage erhält die aus der Anlage zu dieser Verord-
nung ersichtliche Fassung.

5. Der in § 1 Absatz 3 genannte Lageplan (Blätter 1 bis 3)
wird durch einen neuen Lageplan ersetzt. Sein maßgeb-
liches Stück ist beim Staatsarchiv, je eine weitere Ausfer-
tigung bei der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt sowie beim Ortsamt Blankenese zur kostenfreien
Einsicht für jedermann niedergelegt.

§ 2

Änderung der Verordnung über das Wasserschutzgebiet
Süderelbmarsch/Harburger Berge

Die Verordnung über das Wasserschutzgebiet Süderelb-
marsch/Harburger Berge vom 17. August 1993 (HmbGVBl.
S. 228), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), wird wie folgt geändert:
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1. § 2 wird wie folgt geändert:

1.1 In Absatz 2 werden hinter dem Wort „kann“ die Wörter
„auf Antrag“ eingefügt.

1.2 In Absatz 3 wird die Textstelle „(Bundesgesetzblatt I
Seite 1887)“ durch die Textstelle „(BGBl. I S. 1887),
zuletzt geändert am 23. Juli 2003 (BGBl. I S. 1533),“
ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

2.1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. das Einleiten, Verregnen und Versickern von
Schmutzwasser und sonstigen wassergefährdenden
Stoffen sowie von radioaktiven Stoffen; dieses Verbot
gilt nicht für die Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln, soweit sie gemäß § 3 Absatz 2 der Pflanzen-
schutz-Anwendungsverordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung in Wasserschutzgebieten zulässig ist;
gesammeltes Niederschlagswasser von Dachflächen,
das nicht vom Grundstück in das Regen- oder Misch-
wassersiel eingeleitet werden kann, soll flächenhaft
über die belebte Bodenzone versickert oder in ein
Oberflächengewässer eingeleitet werden; ist beides
nicht möglich, muss bei der Versickerung für je ange-
fangene 100 m² der Gebäudegrundfläche mindestens
ein Versickerungsschacht benutzt werden; dies gilt
nicht für Wohngrundstücke, sofern das anfallende
Niederschlagswasser gemäß § 32 a des Hambur-
gischen Wassergesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung versickert oder die Versickerung oder Ver-
rieselung des Niederschlagswassers mit Hilfe von
Anlagen erfolgt, für die vor dem 1. September 1993
eine wasserrechtliche Erlaubnis oder eine Baugeneh-
migung erteilt wurde oder wenn für die Entwässe-
rung des Niederschlagswassers vor diesem Datum
gemäß § 10 Absatz 2 des Hamburgischen Abwasser-
gesetzes vom 21. Februar 1984 (HmbGVBl. S. 45),
geändert am 22. Dezember 1992 (HmbGVBl. S. 305),
eine Befreiung von der Anschlusspflicht erteilt
wurde oder wenn das Niederschlagswasser auf dem
Grundstück verwendet wird und sich dadurch keine
Missstände ergeben;“.

2.2 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

2.2.1 Die Textstelle „Satz 1“ wird gestrichen.

2.2.2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Ausschließlich in der weiteren Schutzzone zulässig sind
das Lagern, Abfüllen, Behandeln, Umschlagen und Ver-
wenden wassergefährdender Stoffe in haushaltsüblichen
Mengen sowie Anlagen zum Beheizen von Gebäuden und
baulichen Anlagen mit Heizöl (Heizölverbraucher-
anlagen) sowie Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Dieselkraftstoff für den landwirtschaftlichen oder
erwerbsgärtnerischen Betrieb, wenn die erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen für Errichtung und Betrieb, ins-
besondere nach der Anlagenverordnung vom 19. Mai
1998 (HmbGVBl. S. 71), zuletzt geändert am 2. April 2002
(HmbGVBl. S. 31), in der jeweils geltenden Fassung
getroffen und eingehalten werden;“.

2.3 In Nummer 3 wird folgender Halbsatz angefügt:

„dies gilt nicht für

a) Rohrleitungen, die Zubehör von Anlagen zum Behei-
zen von Gebäuden und baulichen Anlagen mit Heizöl
(Heizölverbraucheranlagen) sowie Anlagen zum
Lagern und Abfüllen von Dieselkraftstoff für den
landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Be-
trieb sind und den erforderlichen Sicherheitsmaß-

nahmen für Errichtung und Betrieb, insbesondere
nach den Vorschriften der Anlagenverordnung, ent-
sprechen und

b) Rohrleitungen, die gemäß § 7 der Pflanzenschutz-
mittelverordnung in der Fassung vom 9. März 2005
(BGBl. I S. 735) einer regelmäßigen Überprüfungs-
pflicht unterliegen;“.

2.4 In Nummer 4 werden hinter dem Wort „Betrieben“ die
Wörter „der gewerblichen Wirtschaft“ eingefügt.

2.5 In Nummer 9 werden hinter dem Wort „Katastrophen-
dienstes“ die Wörter „sowie zur Patientenversorgung
durch Krankenanstalten“ eingefügt.

2.6 Nummer 11 erhält folgende Fassung:

„11. das Lagern, Ablagern und Behandeln von Abfall
mit Ausnahme der Eigenkompostierung durch
private Haushalte;“.

2.7 In Nummer 13 wird hinter dem Wort „Wasserversor-
gung“ die Textstelle „oder für die Unterhaltung von
Gewässern, wenn sie nach den Vorschriften des Hambur-
gischen Wassergesetzes durch die zuständige Behörde
durchgeführt wird,“ eingefügt.

§ 3

Änderung der Verordnung über das Wasserschutzgebiet
Curslack/Altengamme

Die Verordnung über das Wasserschutzgebiet Curslack/
Altengamme vom 10. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 236) wird wie
folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

1.1 In Absatz 2 Satz 1 werden hinter dem Wort „kann“ die
Wörter „auf Antrag“ eingefügt.

1.2 In Absatz 3 wird die Textstelle „(Bundesgesetzblatt I
Seite 1887), zuletzt geändert am 24. Januar 1997 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 60)“ durch die Textstelle „(BGBl. I
S. 1887), zuletzt geändert am 23. Juli 2003 (BGBl. I S.
1533)“ ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

2.1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. das Einleiten, Verregnen und Versickern von
Schmutzwasser und sonstigen wassergefährdenden
Stoffen sowie von radioaktiven Stoffen; dieses Verbot
gilt nicht für die Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln, soweit sie gemäß § 3 Absatz 2 der Pflanzen-
schutz-Anwendungsverordnung in Wasserschutz-
gebieten zulässig sind; gesammeltes Niederschlags-
wasser von Dachflächen, das nicht vom Grundstück
in das Regen- oder Mischwassersiel eingeleitet 
werden kann, soll flächenhaft über die belebte
Bodenzone versickert oder in ein Oberflächenge-
wässer eingeleitet werden, ist beides nicht möglich,
muss bei der Versickerung für je angefangene 100 m²
der Gebäudegrundfläche mindestens ein Versicke-
rungsschacht benutzt werden; dies gilt nicht für
Wohngrundstücke, sofern das anfallende Nieder-
schlagswasser gemäß § 32 a des Hamburgischen Was-
sergesetzes in der jeweils geltenden Fassung oder,
sofern die Versickerung oder Verrieselung des Nie-
derschlagwassers mit Hilfe von Anlagen erfolgt, für
die vor dem 1. Januar 1995 eine wasserrechtliche
Erlaubnis oder eine Baugenehmigung erteilt wurde
oder wenn für die Entwässerung des
Niederschlagswassers vor diesem Datum gemäß § 10
Absatz 2 des Hamburgischen Abwassergesetzes vom
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21. Februar 1984 (HmbGVBl. S. 45), geändert am 29. Mai
1996 (HmbGVBl. S. 80), eine Befreiung von der
Anschlusspflicht erteilt wurde oder wenn das Nieder-
schlagswasser auf dem Grundstück verwendet wird und
sich dadurch keine Missstände ergeben;“.

2.2 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

2.2.1 Die Textstelle „Satz 1“ wird gestrichen.

2.2.2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Ausschließlich in der weiteren Schutzzone zulässig sind
das Lagern, Abfüllen, Behandeln, Umschlagen und Ver-
wenden wassergefährdender Stoffe in haushaltsüblichen
Mengen sowie Anlagen zum Beheizen von Gebäuden und
baulichen Anlagen mit Heizöl (Heizölverbraucheran-
lagen) sowie Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Dieselkraftstoff für den landwirtschaftlichen oder
erwerbsgärtnerischen Betrieb, wenn die erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen für Errichtung und Betrieb, ins-
besondere nach der Anlagenverordnung vom 19. Mai
1998 (HmbGVBl. S. 71), zuletzt geändert am 2. April 2002
(HmbGVBl. S. 31), in der jeweils geltenden Fassung
getroffen und eingehalten werden;“.

2.3 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

2.3.1 Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) für Rohrleitungen, die Zubehör von Anlagen zum
Beheizen von Gebäuden und baulichen Anlagen mit
Heizöl (Heizölverbraucheranlagen) sowie Anlagen
zum Lagern und Abfüllen von Dieselkraftstoff für
den landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen
Betrieb sind und den erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen für Errichtung und Betrieb, insbesondere
nach den Vorschriften der Anlagenverordnung, ent-
sprechen und“.

2.3.2 In Buchstabe b werden das Wort „Rohrleitungsanlagen“
durch das Wort „Rohrleitungen“ und die Textstelle „vom
28. Juli 1987 (Bundesgesetzblatt I Seite 1754), zuletzt
geändert am 24. Juni 1994 (Bundesgesetzblatt I Seiten
1416, 1421),“ durch die Textstelle „in der Fassung vom
9. März 2005 (BGBl. I S. 735)“ ersetzt.

2.4 In Nummer 9 werden hinter dem Wort „Katastrophen-
dienstes“ die Wörter „sowie zur Patientenversorgung
durch Krankenanstalten“ eingefügt.

2.5 In Nummer 11 wird der zweite Halbsatz gestrichen.

2.6 In Nummer 13 wird die Textstelle „der Dove-Elbe“ durch
die Textstelle „von Gewässern, wenn sie nach den
Vorschriften des Hamburgischen Wassergesetzes durch
die zuständige Behörde durchgeführt wird,“ ersetzt.

§ 4

Änderung der Verordnung über das Wasserschutzgebiet
Langenhorn/Glashütte

Die Verordnung über das Wasserschutzgebiet Langen-
horn/Glashütte vom 18. Januar 2000 (HmbGVBl. S. 31), zuletzt
geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), wird
wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

1.1 In Absatz 2 werden hinter dem Wort „kann“ die Wörter
„auf Antrag“ eingefügt.

1.2 In Absatz 3 wird die Textstelle „(Bundesgesetzblatt I
Seite 1887), zuletzt geändert am 4. Januar 1997 ( Bundes-
gesetzblatt I Seite 60)“ durch die Textstelle „(BGBl. I
S. 887), zuletzt geändert am 23. Juli 2003 (BGBl. I
S. 1533)“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

2.1 Nummer 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Ausschließlich in der weiteren Schutzzone zulässig sind
das Lagern, Abfüllen, Behandeln, Umschlagen und Ver-
wenden wassergefährdender Stoffe in haushaltsüblichen
Mengen sowie Anlagen zum Beheizen von Gebäuden und
baulichen Anlagen mit Heizöl (Heizölverbraucheran-
lagen) sowie Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Dieselkraftstoff für den landwirtschaftlichen oder
erwerbsgärtnerischen Betrieb, wenn die erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen für Errichtung und Betrieb, ins-
besondere nach der Anlagenverordnung vom 19. Mai
1998 (HmbGVBl. S. 71), zuletzt geändert am 2. April 2002
(HmbGVBl. S. 31), in der jeweils geltenden Fassung
getroffen und eingehalten werden;“.

2.2 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

2.2.1 Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) Rohrleitungen, die Zubehör von Anlagen zum Behei-
zen von Gebäuden und baulichen Anlagen mit Heizöl
(Heizölverbraucheranlagen) sowie Anlagen zum
Lagern und Abfüllen von Dieselkraftstoff für den
landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen
Betrieb sind und den erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen für Errichtung und Betrieb, insbesondere
nach den Vorschriften der Anlagenverordnung, ent-
sprechen und“.

2.2.2 In Buchstabe b wird das Wort „Rohrleitungsanlagen“
durch das Wort „Rohrleitungen“ und die Textstelle „in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. August 1998
(Bundesgesetzblatt I Seite 2162)“ durch die Textstelle „in
der Fassung vom 9. März 2005 (BGBl. I S. 735)“ ersetzt.

2.3 In Nummer 11 wird der zweite Halbsatz gestrichen.

§ 5

Änderung der Verordnung über das Wasserschutzgebiet
Billstedt

Die Verordnung über das Wasserschutzgebiet Billstedt
vom 19. Dezember 2000 (HmbGVBl. S. 419), zuletzt geändert
am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 375, 376), wird wie folgt
geändert:

1. In § 2 Absatz 3 wird die Textstelle „(Bundesgesetzblatt I
Seite 1887), zuletzt geändert am 27. Oktober 1999 (Bun-
desgesetzblatt I Seiten 2070, 2071),“ durch die Textstelle
„(BGBl. I S. 1887), zuletzt geändert am 23. Juli 2003
(BGBl. I S. 1533),“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

2.1 Nummer 2 dritter Halbsatz erhält folgende Fassung:

„ausschließlich in der weiteren Schutzzone zulässig sind
das Lagern, Abfüllen, Behandeln, Umschlagen und Ver-
wenden wassergefährdender Stoffe in haushaltsüblichen
Mengen sowie Anlagen zum Beheizen von Gebäuden und
baulichen Anlagen mit Heizöl (Heizölverbraucheran-
lagen) sowie Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Dieselkraftstoff für den landwirtschaftlichen oder erwerbs-
gärtnerischen Betrieb, wenn die erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen für Errichtung und Betrieb, insbeson-
dere nach der Anlagenverordnung vom 19. Mai 1998
(HmbGVBl. S. 71), zuletzt geändert am 2. April 2002
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(HmbGVBl. S. 31), in der jeweils geltenden Fassung
getroffen und eingehalten werden;“.

2.2 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

2.2.1 Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) Rohrleitungen, die Zubehör von Anlagen zum
Beheizen von Gebäuden und baulichen Anlagen mit
Heizöl (Heizölverbraucheranlagen) sowie Anlagen
zum Lagern und Abfüllen von Dieselkraftstoff für
den landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen
Betrieb sind und den erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen für Errichtung und Betrieb, insbesondere
nach den Vorschriften der Anlagenverordnung, ent-
sprechen und“.

2.2.2 In Buchstabe b wird das Wort „Rohrleitungsanlagen“
durch das Wort „Rohrleitungen“ und die Textstelle
„17. August 1998 (Bundesgesetzblatt I Seite 2162)“ durch
die Textstelle „9. März 2005 (BGBl. I S. 735)“ ersetzt.

2.3 In Nummer 13 wird die Textstelle „nach § 38 des
Hamburgischen Wassergesetzes durch die zuständige
Behörde“ durch die Textstelle „, wenn sie nach den Vor-
schriften des Hamburgischen Wassergesetzes durch die
zuständige Behörde durchgeführt wird,“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung der Verordnung über Anforderungen
an Wasser- und Abwasseruntersuchungsstellen

und deren Zulassung

Auf Grund von § 16 c des Hamburgischen Wassergesetzes
in der Fassung vom 29. März 2005 (HmbGVBl. S. 97) und von
§ 17 a des Hamburgischen Abwassergesetzes in der Fassung
vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt geändert am
17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347, 352), wird verordnet:

In § 2 Absatz 4 der Verordnung über Anforderungen an
Wasser- und Abwasseruntersuchungsstellen und deren
Zulassung vom 14. August 2001 (HmbGVBl. S. 310) wird die
Zahl „1,5“ durch die Zahl „1“ ersetzt.

Artikel 3
Änderung der Verordnung zur Bestimmung

der schiffbaren Gewässer

Auf Grund von § 10 Absatz 1 Satz 2 des Hamburgischen
Wassergesetzes in der Fassung vom 29. März 2005 (HmbGVBl.
S. 97) wird verordnet:

In Nummer 6 der Anlage zur Verordnung zur Bestimmung
der schiffbaren Gewässer vom 5. Mai 1987 (HmbGVBl. S. 99)
werden hinter dem Wort „Neuengamme“ die Wörter „bis zur
Mündung in die Elbe“ eingefügt.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 5. Juli 2005.
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